
Hygienekonzept  

für die Kreismitgliederversammlung/Nominierungsversammlung 
zur Wahl zum 17. Landtag von Baden-Württemberg im Wahlkreis 23 (Main-Tauber) 

der Partei Bündnis 90/Die Grünen 
 

Dieses Hygienekonzept wurde gemäß §2 Ab. 13 CoronaVO Veranstaltungen erstellt.  

Veranstaltungsort: Am Wört 1, 97941 Tauberbischofsheim 
Datum: 25. September 2020 

Beginn der Veranstaltung: 19:00 Uhr 
Ende der Veranstaltung: voraussichtlich 22 Uhr 

 

Allgemeines 
1. Personen, Gäste sowie Mitwirkende, die in den letzten 14 Tagen in Kontakt zu einer mit 

SARS-CoV-2 infizierten Person standen, oder Symptome eines Atemwegsinfekts oder 
erhöhte Temperatur aufweisen, können an der Veranstaltung nicht teilnehmen. 

 
2. Der Veranstalter stellt 50 Sitzplätze, die einen Abstand von mehr als 1,5 Meter erlauben, für 

Gäste zur Verfügung. Auf Grundlage früherer Erfahrung zur Beteiligung geht der Veranstalter 
davon aus, dass die bereitgestellten Plätze ausreichen. 

 
3. Während der Veranstaltung müssen Teilnehmer ab dem vollendeten sechsten Lebensjahr 

und Mitwirkende eine nicht-medizinische Alltagsmaske oder eine vergleichbare Mund-
Nasen-Bedeckung (MNB) tragen. Auf dem fest zugewiesenen Platz kann die Maske 
abgenommen werden.  

 
4. Der Veranstalter erhebt ausschließlich zum Zweck der Auskunftserteilung gegenüber dem 

Gesundheitsamt oder der Ortspolizeibehörde nach §§ 16, 25 IfSG, die folgenden Daten: 
o Name und Vorname 
o Telefonnummer oder Adresse 

Wahlberechtigte Parteimitglieder können über eine Anwesenheitsliste identifiziert werden. 
Gäste müssen ein entsprechendes Formular ausfüllen. Ohne Angabe der Daten erfolgt kein 
Einlass! 

 
5. Teilnehmern wird am Eingang die Möglichkeit zur Händedesinfektion bereitgestellt. Auf 

Möglichkeiten zum gründlichen Händewaschen auf den Toiletten und die weiteren 
Hygienevorgaben wird vor Betreten des Veranstaltungsortes sowie im Veranstaltungsraum 
deutlich durch Piktogramme und schriftliche Erläuterung hingewiesen. 
 

6. Flächen und Gegenstände, insbesondere Tischflächen, Armlehnen, Türgriffe und 
Lichtschalter sowie Sanitärräume werden nach Verschmutzung unverzüglich und am Ende 
der Veranstaltung angemessen gereinigt. 

 



7. Der Eingangsbereich wird durch Offenhalten der Eingangstüren vor Beginn der 
Veranstaltung ausreichend belüftet. Der Veranstaltungsraum kann ausreichend durchlüftet 
werden. 

 
8. Abstandsmarkierungen am Eingang und vor den Toiletten helfen bei der Einhaltung des 

Mindestabstandes. 
 

9. Vor Beginn der Veranstaltung werden alle Mitwirkenden über die Hygienevorschiften 
informiert. Auf Möglichkeiten zum Hände waschen und desinfizieren speziell für Mitarbeiter 
wird hingewiesen. 

 

Ablauf der Veranstaltung 
Einlass 
 
Nach Aufnahme der Kontaktdaten wird den Teilnehmern ein nummerierter Sitzplatz zugewiesen, 
der nicht getauscht werden darf und nach Möglichkeit während der Veranstaltung nicht verlassen 
werden soll. Die Gäste sollen sich auf direktem Weg zu ihren Plätzen begeben und für die Wahlen 
einen eigenen Kugelschreiber mit sich führen. Der Zugang zu den Plätzen soll über den Rechten 
Gang erfolgen. Ein Verlassen des Platzes soll über den Linken Gang erfolgen. Dadurch wird 
Gegenverkehr und damit Begegnungen verhindert. „Einbahnstraßenschilder“ leiten die Teilnehmer. 
 

Während der Veranstaltung 
 
Diskussion 
 
Auf dem Podium befinden sich die Bewerber und die für die Durchführung der Veranstaltung 
notwendigen Personen mit mindestens 1,5 Meter Abstand. Weitere Mitwirkende sollen die 
Veranstaltung auf Teilnehmerplätzen mitverfolgen. Wortmeldungen werden generell per Mikrofon 
durchgeführt. Für das Mikrophon wird entweder ein Popschutz pro Person verwendet (Bewerber), 
oder das Mikrophon nach dem Einsatz desinfiziert (Teilnehmer). 
 
Wahlen 
 
Geheime Wahlen werden als Urnenwahlen durchgeführt. Die Teilnehmer werden angehalten die 
Urne nicht zu berühren. Eine Helfer*in verteilt die Stimmzettel, eine Helfer*in hält den Teilnehmern 
die Urne zum einwerfen vor. Beide waschen und desinfizieren davor und danach ihre Hände. Beim 
Auszählen wird ebenso verfahren. Die Stimmzettel werden direkt im Anschluss verschlossen 
aufbewahrt. Offene Wahlen werden durch Handzeichen durchgeführt. 
 

Nach der Veranstaltung 
 
Die Teilnehmer verlassen ihre Plätze über den linken Gang und durch den direkten Ausgang 
gegenüber dem Eingang. 
 


